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Änderungsantrag zu EP-FH-01

Von Zeile 892 bis 893 einfügen:
eingesetzt, die tief in die Privatsphäre eindringt. Die Verwendung von Spyware, zum
Beispiel zur Überwachung von Journalist*innen oder Staatsanwält*innen, lehnen wir ab.
Ausspionieren oder Repression gegen Journalisten und ihre Quellen, durch
Sicherheitsbehörden oder Geheimdienste, ist grundsätzlich nicht vereinbar mit der
Informationsfreiheit des Artikel 11 der EU Grundrechte-Charta; die Einhaltung der EU-
Grundrechte durchzusetzen, sehen wir als Aufgabe der EU, mit Hilfe des EUGH, an.

Begründung

Es geht um die Erkenntnisse aus dem Pegasus Untersuchungsausschuss der EU (und
auch aus denen des NSA-Untersuchungsausschusses in Berlin 2014-2016) !
---
Wenn in der EU-Verordnung (Verordnung= keine nat. Umsetzung nötig, direkt wirksam)
zur Medienfreiheit die Ausnahme der "nationalen Sicherheit" wie vom Rat
vorgeschlagen enthalten bleibt, dann geht es so aus, wie beim EU-Whistleblowerschutz
für Edward Snowden: das, was für unsere EU erreicht werden muss, scheitert national
an der unehrlichen Ausnahme der sogenannten "nationalen Sicherheit" - obwohl eine
faire Justiz wie der EUGH dort gar keinen Sicherheits-Grund vorfände!
---
Gerade aufrichtige Medienfreiheit ist aber mit der Unabhängigkeit der Justiz zusammen
eines von 2 Schlüsselelementen zur Wahrung unserer freiheitlichen demokratischen
rechtsstaatlichen EU-Grundwerte, in Abwehr gegen reaktionäre, autoritäre, illiberale
Kräfte - und auf genau diese Abwehr wird es ankommen.
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